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Gersau, Oktober 1940 XIII. Jahrgang Nr. 10

DER!FOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. FO U R I E R V E R B A N D E S

Zur Eingabe des Schweiz. Fourierverbandes
betr. Gleichsteilung der höh. Uof.

In der April-Ausgabe des ,,Fourier" hat unsere Mitgliedschaft und unser
Lesekreis von der Eingabe des Zentralvorstandes vom 16.2.40 an das E. M. D.
betreffend Gleichstellung der höheren Uof. Kenntnis erhalten.

Die Angelegenheit harrt z. Zt. noch der Prüfung durch das E. M. D. In-
zwischen ist jedoch der Zentralvorstand nicht müssig geblieben. Die Eingabe des

Schweiz. Fourierverbandes ist s. Zt. einer Reihe von Fachvorgesetzten vorgelegt
und von diesen begutachtet worden. Damit nicht zufrieden hat sich der Zentral-i
vorstand noch an eine Reihe von Kommandanten gewandt, um deren Ansicht über
die seit langem angestrebte Besserstellung des Fouriergrades zu hören. Er wollte
damit der Beurteilung der 'Eingabe ein möglichst breites Feld einräumen, um ein

völlig objektives Bild der Beurteilung von Vorgesetzten zu erhalten, denen der
Fourier fachlich und dienstlich untersteht.

Den Kommandanten sind unter Kenntnisgabe des Inhaltes der Eingabe vom
16.2.40 folgende Fragen zur Beantwortung vorgelegt worden:

1. Erachten Sie eine Gleichstellung der höh. Uof. auf der Basis des Adj.Uof.
bei den heutigen Verhältnissen als angebracht und gerecht

2. Welche Punkte sprechen Ihrer Ansicht nach vor allem für eine Besser-

Stellung des Fouriergrades
3. Wie schätzen Sie als Kdt. die Tätigkeit und Verantwortung des Fouriers

ein, im Verhältnis zu derjenigen des Feldweibels
4. Allgemeine Bemerkungen zur aufgeworfenen Frage.
Bis heute sind von den begrüssten Kdt. insgesamt 157 Antworten einge-

troffen. Von diesen 157 Beurteilungen sprechen sich 7 gegen das Postulat und
150 dafür aus. Angesichts dieser 95,5o/oigen Zustimmung dürfen wir uns er-
lauben, die Argumente der Gegner hier nicht aufzuführen, mit Ausnahme
eines einzigen, dem grundsätzliche Bedeutung zukommt. Der betreffende Kdt.
wendet ein, dass er in seinem Bataillon Fourier-Funktionäre mit dem Grade
eines Füs. oder Kpl. habe, ohne dass der Dienstbetrieb darunter leide. Es würde
uns nicht schwer fallen, weitere Dienstverrichtungen zu nennen, in denen ein Rang-
niedrigerer die Funktionen eines Ranghöheren zu bester Zufriedenheit der Vor-
gesetzten erledigt. Dass dieser Zustand indessen ein Ausnahmefall bilden soll
und nicht die Regel, versteht sich von selbst, denn sonst könnten wir in der Armee
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